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AGENDA

• Allgemeines zur Berichtslegung

• eCall Funktionalitäten 

• inhaltliche Details zur Berichtslegung

• Details zur Abrechnung

• Fragen und Antworten
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ALLGEMEINES

• Einmal jährlich ist ein Bericht zu legen. Die Berichtszeiträume und Berichtslegungsfristen
sind im Förderungsvertrag abgebildet.

• Abrechnungen und inhaltliche Berichte sind online via Berichtsfunktion des eCall-Systems zu 
erstellen. 

• Bei jedem Bericht ist eine WebGIS-Aktualisierung vorzunehmen. Der aktuelle Ausbaustatus 
ist im WebGIS darzustellen.

• Auf Anfrage sind der FFG weitere Unterlagen vorzulegen: Nachweise zur Prüfung von 
Mitnutzung/Mitverlegung, technische Dokumentation etc.
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HILFEDOKUMENTE

Weitere Informationen zur Berichtslegung finden Sie in folgenden Dokumenten:

• Informationen zur technischen Dokumentation BBA2030

• eCall Guide Berichtslegung BBA2030

• FAQ Berichtslegung BBA2030

https://www.ffg.at/Breitband2030/Access/1AS

https://www.ffg.at/Breitband2030/OpenNet/1AS
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ONLINE BERICHTSLEGUNG: OPENNET & ACCESS
ECALL FUNKTIONALITÄTEN
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ECALL – BERICHT STARTEN
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ECALL FORMULARE - BASISDATEN
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ECALL FORMULARE – AKTUALISIERUNG DER GIS-PLANUNG
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ZIELE UND FORTSCHRITT - 1
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ZIELE UND FORTSCHRITT - 2 
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ZIELE UND FORTSCHRITT - 3 
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JAHRESTRANCHE - 1
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JAHRESTRANCHE - 2
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MITNUTZUNG UND MITVERLEGUNG - 1
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MITNUTZUNG UND MITVERLEGUNG - 2
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MELDUNGSPFLICHTIGE EREIGNISSE 
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MELDUNGSPFLICHTIGE EREIGNISSE 
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MELDUNGSPFLICHTIGE EREIGNISSE 
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BESTÄTIGUNGEN
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KOSTEN - KOSTEN JE GEMEINDE
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KOSTEN - ERLÄUTERUNGEN ZU DEN KOSTEN
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KOSTEN - KOSTENVERSCHIEBUNGEN
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KOSTEN - FINANZIERUNGSLÜCKE
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KOSTEN - REINGEWINN AUS ZINSERLÖSEN
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KOSTEN - SUBAUFTRAGNEHMENDE
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AUFLAGEN
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FOTODOKUMENTATION
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ANHÄNGE
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ABSCHLUSS ZWISCHENBERICHT/ENDBERICHT - 1
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ABSCHLUSS ZWISCHENBERICHT/ENDBERICHT - 2 
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ONLINE BERICHTSLEGUNG: OPENNET & ACCESS
INHALTLICHE DETAILS ZUR BERICHTSLEGUNG
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DETAILS ZUR BERICHTSLEGUNG I

• Die Berichtszeiträume entsprechen den Jahrestranchen im WebGIS und sind bei
Zwischenberichten immer 12 Monate. Die Berichtslegungsfristen sind

• bei Zwischenberichten ein Monat nach Ende des Berichtszeitraumes,
• beim Endbericht drei Monate nach Ende des Berichtszeitraumes.

• Im Rahmen der WebGIS-Aktualisierung ist der zum Ende des Berichtszeitraumes aktuelle
Ausbaustatus darzustellen. Der Umsetzungsstatus ist im WebGIS auf „gebaut“ zu setzen:

• bei Punktinfrastrukturelementen, wenn diese „fertig zur Beschaltung“ sind (für Dritte
zugänglich und nutzbar) und die zur Versorgung dieser Punktinfrastrukturen notwendige
Linieninfrastrukturen vollständig hergestellt wurden;

• bei Linieninfrastrukturelementen, wenn für diese zumindest die Tiefbauarbeiten, wie z.
B. die Verlegung von Rohren in Künetten, realisiert wurden (vollständige Herstellung inkl.
Einblasen von Rohrverbänden oder LWL-Kabeln nicht notwendig).

• Daten zum Projektfortschritt werden aus der WebGIS-Statistik in den eCall übernommen.

35



© FFG I Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft I www.ffg.at© FFG I Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft I www.ffg.at

DETAILS ZUR BERICHTSLEGUNG II

• Der „Projektfortschritt laut eingereichten Bauabschnitten“ ist die Grundlage für eventuelle
Vorauszahlungen bei Zwischenberichten. Dieser ergibt sich aus dem Verhältnis der bisher
realisierten Haushalte zu den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in den bisherigen
Bauabschnitten geplanten Haushalten (kumulierte Anzahl der Haushalte aller Bauabschnitte
bis zum aktuellen Bericht). Das gilt auch bei Projektreduktionen und Laufzeitverlängerungen.

• Die ausgebauten Infrastrukturen sind verpflichtend bei der zentralen Stelle für
Infrastrukturdaten (ZIS) einzumelden. Bei Verzögerungen und Laufzeitverlängerungen
während der Projektumsetzung sind entsprechende Aktualisierungen der ZIS-Einmeldungen
vorzunehmen.

• Die im WebGIS dargestellte Versorgung muss auch in der ZIB-Datenbank eingetragen sein.

• Bei jedem Zwischenbericht sind (neuerliche) ZIS-Abfragen für die Ausbaugebiete im
folgenden Projektjahr aufzulisten. Frühester Stichtag für diese ZIS-Abfragen ist ein Monat vor
Ende des aktuellen Berichtszeitraumes.
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DETAILS ZUR BERICHTSLEGUNG III
• Mit Betriebsfreigabe von Projektteilen ist die Veröffentlichung des Standardangebots sowie

der Kalkulationstabelle zu bestätigen (bei jedem Zwischenbericht und beim Endbericht). Das
Standardangebot muss auch Anschluss-basierte Entgelte, ggf. Entgelte für
Kollokationsflächen enthalten.

• Die Kosten müssen auf Gemeindeebene erfasst werden, eine Zuordnung zu Hauptgruppen ist
nicht erforderlich.

• Die Kosten für Planung, Projektmanagement und Bauaufsicht sind separat anzugeben.

• Beim Endbericht sind durchschnittliche Kostensätze für Neuverlegung und Mitverlegung
anzugeben.

• Bei Zwischenberichten ist der Abrechnungsgrad anzugeben in Bezug auf die bereits
errichtete Infrastruktur (Attribut „gebaut“).

• Kostenverschiebungen im eCall sind im Rahmen der Berichtslegung nur bei
Projektreduktionen vorzunehmen (keine eCall-Kostenverschiebungen zwischen Gemeinden!).
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KONSORTIALPROJEKTE

• Die Konsortialführung ist für die Berichterstattungspflichten gemäß Förderungsvertrag 
gegenüber der FFG verantwortlich (jährliche Berichtslegung im eCall und WebGIS).

• Die abgerechneten Kosten müssen den Konsortialmitgliedern zugeordnet werden. 

• Jedes Konsortialmitglied muss die Kosten, die in die Abrechnung eingeflossen sind, anhand 
von Belegen nachweisen können. 

• Die gesamten Förderungsbeträge werden auf ein Bankkonto der Konsortialführung 
überwiesen. Die Konsortialführung verpflichtet sich, erhaltene Förderungsentgelte umgehend 
an die Konsortialmitglieder weiter zu überweisen. 
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ONLINE BERICHTSLEGUNG: OPENNET & ACCESS
DETAILS ZUR ABRECHNUNG
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ZWISCHENABRECHNUNGEN/
ENDABRECHNUNG I

• Der frühestmögliche Zeitpunkt der Kostenanerkennung ist der Projektstart (frühester 
Projektstart = Einreichtermin).

• Nur Kosten der jeweiligen Abrechnungsperiode und ggf. noch nicht eingereichte Kosten aus 
vorigen Abrechnungsperioden sind zu erfassen.

• Es können nur bereits bezahlte und nachgewiesene Aufwendungen zur Auszahlung der 
Förderung eingereicht werden.

• Es können sowohl Kosten für Drittleistungen als auch Eigenleistungen eingereicht werden. 
Die Erfassung im eCall erfolgt nach Drittleistungen (Rechnungen von Lieferanten), Sach- und 
Materialkosten (Lagerabfassungen), Personalkosten (Eigenleistungen) und 
Maschinennutzung (Eigenleistungen).

• Externe Kosten sind durch Rechnungen zu belegen, die den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechen.
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ZWISCHENABRECHNUNGEN/
ENDABRECHNUNG II

• Wenn eigenes Personal eingesetzt wird, sind Zeitaufzeichnungen zu führen. Aus diesen muss 
der Projektbezug eindeutig hervorgehen und die durchgeführten Tätigkeiten sind 
aussagekräftig festzuhalten. Ein pauschaler Stundensatz in der Höhe von 42 Euro ist 
anzusetzen.

• Wenn eigene Geräte für die Bauarbeiten verwendet werden, ist ein Stundensatz zu 
kalkulieren, der sich aus Abschreibung, Hilfs- und Betriebsmittel sowie Wartungskosten 
bezogen auf die Gesamtnutzungsdauer (lt. Anlagenverzeichnis) errechnet. Bei Nutzung 
fremder Geräte ist ebenfalls ein Stundensatz zu kalkulieren. Dabei können auch Mietkosten
berücksichtigt werden.

• Bezüglich Kostenzuordnung zu Gemeinden ist zu berücksichtigen, dass bei Rechnungen, die 
den Ausbau in mehreren Gemeinden umfassen, eine nachvollziehbare aus Belegen 
ersichtliche Kostenaufteilung vorzunehmen ist. Auch aus Stundenaufzeichnungen muss eine 
Zuordnung zu Gemeinden ersichtlich sein.
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ZWISCHENABRECHNUNGEN/
ENDABRECHNUNG III

• Bei entsprechendem Projektfortschritt sind auch bei Zwischenberichten Vorauszahlungen
von 25 % der zugesagten Förderung möglich.

• Die Endrate muss mindestens 10 % der genehmigten Förderungssumme betragen.

• Förderungsmittel, die nicht unmittelbar nach ihrer Überweisung an den:die
Förderungsnehmer:in für fällige Zahlungen im Rahmen des Förderungszwecks verwendet
werden können, sind auf einem gesonderten Konto bei einem geeigneten Kreditinstitut
bestmöglich zinsbringend anzulegen. Ein aus Vorauszahlungen resultierender Zinserlös ist auf
die Förderung anzurechnen (Abfrage beim Endbericht).

• Im Rahmen der Endabrechnung wird die Förderungsquote basierend auf der WebGIS-
Aktualisierung neu berechnet. Dadurch kann es zu einer Reduktion der Förderungsquote
kommen. Eine Erhöhung der Förderungsquote ist nicht möglich.
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BBA2030 OpenNet & Access
Berichtslegung 
Fragen & Antworten
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RELEVANTE WEBSEITEN UND DOKUMENTE

https://www.ffg.at/Breitband2030/OpenNet/1AS

https://www.ffg.at/Breitband2030/Access/1AS

https://ecall.ffg.at

Kontakt:

Breitband Team:

eMail: breitband@ffg.at

Hotline: (0)57755-7500
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